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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/06/03 91/13/0176 1 VwSlg 6677F/1992

Stammrechtssatz

Die in § 20 Abs 1 Z 3 EStG 1988 vorgesehene Ausnahme von dem grundsätzlichen Abzugsverbot von

Repräsentationsaufwendungen oder Repräsentationsausgaben ist von dem der Partei obliegenden NACHWEIS von

zwei Voraussetzungen - Werbungszweck und erhebliches Überwiegen der betrieblichen oder beru=ichen Veranlassung

- abhängig. Eine bloße Glaubhaftmachung dieser Voraussetzungen reicht daher für die Abzugsfähigkeit der

Aufwendungen (Ausgaben) nicht aus.
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